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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

 
1. ALLGEMEINES, GELTUNGSBEREICH  
1.1 Die Vertragsleistungen führen wir ausschließlich auf der Grundlage der nachstehenden 
Bedingungen aus. Sie gelten ohne ausdrückliche Erwähnung auch für alle künftigen 
Geschäftsabschlüsse mit dem Auftraggeber. 
1.2 Entgegenstehende oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichende Allgemeine 
Geschäftsbedingungen des Auftraggebers erkennen wir nicht an, selbst wenn wir ihnen 
nach Eingang bei uns nicht ausdrücklich widersprochen haben. Unsere Geschäfts-
bedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren 
Geschäftsbedingungen abweichender Bedingungen des Auftraggebers die Lieferungen und 
Leistungen vorbehaltlos ausführen. Dies gilt nicht, wenn wir die Geltung von 
Geschäftsbedingungen des Auftraggebers schriftlich anerkannt haben. 
1.3 Diese Geschäftsbedingungen finden ausschließlich gegenüber Unternehmern im Sinne 
der §§ 14, 310 Abs.1 BGB Anwendung. 
2. ANGEBOT, VERTRAGSLAUFZEITEN  
2.1 An unsere Angebote halten wir uns für 4 Wochen vom Tag der Erstellung des Angebots 
an gerechnet gebunden, soweit das Angebot nicht eine abweichende Bindungsfrist enthält 
oder ausdrücklich als „freibleibend“ gekennzeichnet ist. 
2.2 Verträge über fortlaufende oder regelmäßig wiederkehrende Leistungen 
(Dauerschuldverhältnis) werden jeweils für die Laufzeit von 1 Jahr geschlossen, soweit 
keine abweichende Vereinbarung getroffen wird. Wird ein solcher Vertrag nicht spätestens 
6 Monate vor Ende der Laufzeit gekündigt, verlängert er sich jeweils um 1 weiteres Jahr. 
3. PFLICHTEN DES AUFTRAGGEBERS 
3.1 Der Auftraggeber hat uns alle zur Erfüllung unserer vertragsgegenständlichen Pflichten 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen und uns die notwendigen Unterlagen zur Verfügung zu 
stellen. 
3.2 Der Auftraggeber hat zu gewährleisten, dass unsere Mitarbeiter Zutritt zu allen im 
Rahmen der Erfüllung unserer Aufgaben maßgebenden Räumen und Anlagen haben, ferner 
dass Maschinen und Anlagen durch unsere Mitarbeiter so in und außer Betrieb genommen 
werden können, wie es für die Erfüllung unserer Aufgaben erforderlich ist. 
3.3 Der Auftraggeber stellt unentgeltlich die zur Ausführung unserer Leistungen 
erforderlichen Medien und Energien (wie Strom, Gas sowie Wasser) zur Verfügung und 
entsorgt alle mit unserer Tätigkeit in Zusammenhang stehenden Abfallstoffe auf seine 
Kosten, soweit nicht etwas anders vereinbart wurde.  
3.4 Sind wir an der Erfüllung unserer Aufgaben gehindert, weil der Auftraggeber seine 
vorstehenden Mitwirkungspflichten nicht erfüllt hat, bleibt unser Erfüllungsanspruch in voller 
Höhe bestehen; ersparte Aufwendungen lassen wir uns anrechnen.  
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4. PREISE, PREISÄNDERUNGEN 
4.1 Die Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer. 
4.2 Die Preise gelten für die Ausführung der Arbeiten während der regulären Arbeitszeit 
(Montag bis Freitag, 7 bis 16 Uhr). Machen die Anforderungen des Auftraggebers eine 
Leistungserbringung außerhalb dieser Zeiten sowie Wartezeiten erforderlich, berechnen wir 
dies gesondert, soweit nicht ausdrücklich etwas anders vereinbart ist. 
4.3 Bei einer Änderung der für unsere Mitarbeiter geltenden Löhne sowie im Falle der 
Veränderung oder Neueinführung von Steuern, gesetzlichen Abgaben, Mindestlöhnen oder 
gesetzlicher Veränderungen der Lohnnebenkosten, sind wir berechtigt, die Preise um den 
entsprechenden Prozentsatz anzupassen, wie sich die Lohn- und Lohnnebenkosten im 
Vergleich zu den letzten, vor der Veränderung angefallenen Lohn- und Lohnnebenkosten 
verändert haben (zzgl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer). Die Anpassung der Preise wird 
zum Zeitpunkt der Anpassung der Lohn- und Lohnnebenkosten wirksam. 
4.4 Die Regelungen in Ziffer 4.3 gelten außerhalb von Dauerschuldverhältnissen nur 
insoweit, als wir den Auftrag nicht innerhalb von sechs Monaten nach Vertragsschluss 
erfüllen müssen. Ziffer 4.3 gilt bei Verträgen mit vereinbarten Festpreislaufzeiten erst nach 
Ablauf der Festpreisbindung. 
4.5 Zusätzliche Arbeiten stellen wir dem Auftraggeber auf Basis der im Vertrag vereinbarten 
Sätze und Preise in Rechnung. Sofern es sich um Leistungen handelt, die weder im Vertrag 
noch in einer Nebenabrede geregelt sind, gelten unsere im Zeitpunkt der Beauftragung der 
Zusatzleistungen üblichen Stundenverrechnungssätze und Listenpreise. 
5. ZAHLUNGEN, AUFRECHNUNGEN  
5.1 Sofern nichts Abweichendes vereinbart ist, sind die Zahlungen innerhalb von 14 Tagen 
ab Rechnungsdatum zu leisten und fällig. 
5.2 Die Zahlungstermine sind auch dann einzuhalten, wenn die Abnahme der Lieferung oder 
Leistung aus Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten hat, verzögert wird. Die Zahlungen 
sind auch dann zu leisten, wenn sich an den Lieferungen und Leistungen geringe 
Nacharbeiten als notwendig erweisen.  
5.3 Bei Verzug des Auftraggebers werden Zinsen mit 9 % über dem jeweiligen Basiszinssatz 
berechnet. Darüber hinaus sind wir zur Einstellung der Arbeiten bis zur Leistung der fälligen 
Zahlung berechtigt.  
5.4 Ein Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrecht des Auftraggebers ist ausgeschlossen, 
es sei denn, seine Gegenforderung ist von uns anerkannt, unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt oder seine Gegenforderung beruht auf demselben Vertragsverhältnis wie unsere 
Forderung.  
6. KÜNDIGUNG 
6.1 Wir sind berechtigt, den Vertrag mit sofortiger Wirkung zu kündigen und die Arbeiten 
sofort einzustellen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein wichtiger Grund ist insbesondere 
gegeben, wenn der Auftraggeber  
a) mit einer Zahlungsverpflichtung ganz oder teilweise länger als zwei Monate in Verzug ist 
oder 
b) Eigenantrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen gestellt, 
vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet, das Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels 
Masse abgewiesen wird oder 
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c) wiederholt seine Mitwirkungspflichten nicht erfüllt. 
6.2 In diesen Fällen steht uns die vereinbarte Vergütung für die bisher erbrachten 
Leistungen in voller Höhe zu. Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt 
hiervon unberührt. 
7. ABNAHME 
7.1 Der Auftraggeber ist verpflichtet, die von uns durchgeführten Arbeiten und in sich 
abgeschlossenen Teilleistungen unverzüglich nach ihrer Fertigstellung zu untersuchen und 
abzunehmen. Die Leistungen sind auch bei unwesentlichen Mängeln abzunehmen.  
7.2 Als abgenommen gelten unsere Leistungen auch dann, wenn wir dem Auftraggeber eine 
angemessene Frist zur Abnahme gesetzt haben und der Auftraggeber die Abnahme nicht 
innerhalb dieser Frist unter Angabe mindestens eines Mangels verweigert hat. 
7.3 Verweigert der Auftraggeber die Abnahme unter Angabe von Mängeln, hat er auf unser 
Verlangen an einer gemeinsamen Zustandsfeststellung mitzuwirken. Bleibt er einem von 
uns innerhalb einer angemessenen Frist bestimmten Termin zur Zustandsfeststellung fern, 
können wir die Zustandsfeststellung auch einseitig vornehmen. § 650g Abs. 2 Sätze 2 und 
3 sowie Abs. 3 BGB finden entsprechende Anwendung. 
8. GEWÄHRLEISTUNG 
8.1 Die uns übertragenen Aufgaben führen wir unter Beachtung der gesetzlichen und 
behördlichen Vorschriften nach den anerkannten Regeln der Technik aus. Fest vereinbarte 
Fertigstellungsfristen verlängern sich angemessen, wenn die Verzögerung auf Umständen 
beruht, die außerhalb unserer Einflusssphäre liegen. Das gilt auch, wenn wir von 
Vorlieferanten nicht fristgerecht oder nicht ordnungsgemäß beliefert werden und dies nicht 
Folge einer von uns zu vertretenden Pflichtverletzung ist. 
8.2 Offensichtliche und bei ordnungsgemäßer Untersuchung erkennbare Sachmängel hat 
der Auftraggeber unverzüglich nach Abnahme der Leistung schriftlich zu rügen. Nicht 
offensichtliche und/oder bei ordnungsgemäßer Untersuchung nicht erkennbare Sachmängel 
hat der Auftraggeber unverzüglich nach Entdeckung schriftlich zu rügen. 
8.3 Bei Vorliegen eines Mangels sind wir nach unserer Wahl berechtigt, den Mangel zu 
beseitigen (Nachbesserung) oder die Ware neu zu liefern bzw. das Werk neu zu erstellen 
(Nachlieferung). 
8.4 Die Verjährung für Mängelansprüche beträgt 1 Jahr gerechnet ab Abnahme (bei 
Werkleistungen) bzw. ab Gefahrenübergang (bei Warenlieferungen). Für unsere Haftung 
aus vorsätzlichen und grob fahrlässigen Pflichtverletzungen sowie wegen schuldhafter 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und die zwingende Haftung nach 
dem Produkthaftungsgesetz gelten abweichend von vorstehendem Satz die gesetzlichen 
Verjährungsfristen.  
8.5 Rückgriffsrechte des Auftraggebers gegen uns nach §§ 445a, 478, 479 BGB bestehen 
nur insoweit, als der Auftraggeber keine über die gesetzlichen Mängelansprüche 
hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. 
9. HAFTUNG, VERSICHERUNG, VERJÄHRUNG 
9.1 Für unsere Haftung, einschließlich der Haftung für unsere gesetzlichen Vertreter, 
Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen, gilt folgendes: 
Soweit nicht nachfolgend oder an sonstiger Stelle des Vertrags oder seiner Anlagen 
Abweichendes geregelt ist, haften wir grundsätzlich nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
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Unsere Haftung umfasst jedoch keine mittelbaren Schäden und ist zudem der Höhe nach 
auf die in Ziffer 9.2 genannten Versicherungsdeckungssummen beschränkt, soweit wir keine 
grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz zu vertreten haben. Im Übrigen ist unsere Haftung auf 
den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt, soweit wir keinen 
Vorsatz zu vertreten haben. Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen im Falle 
einer schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (etwa einer solchen, die 
der Vertrag nach seinem Inhalt und Zweck gerade uns auferlegen will oder deren Erfüllung 
die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren 
Einhaltung der Auftraggeber regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist 
unsere Schadensersatzhaftung ebenfalls auf den vorhersehbaren typischerweise 
eintretenden Schaden begrenzt, soweit wir keinen Vorsatz zu vertreten haben.  
Unsere Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für eine eventuell zwingende Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz sowie für die Haftung bei Verletzung der datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen. 
9.2 Wir verfügen über eine Betriebshaftpflichtversicherung mit folgenden, zweifach 
jahresmaximierten Deckungssummen:  

• Personen- und Sachschäden 10.000.000 EURO 

• Vermögensschäden 100.000 EURO 

• Umweltschaden-Basisversicherung 5.000.000 EURO 
9.3 Schadensersatzansprüche des Auftraggebers gegenüber uns verjähren innerhalb eines 
Jahres ab Anspruchsentstehung und diesbezüglicher Kenntniserlangung bzw. grob 
fahrlässiger Unkenntnis hiervon seitens des Auftraggebers; ohne Rücksicht auf die Kenntnis 
oder grob fahrlässige Unkenntnis des Auftraggebers jedoch spätestens in drei Jahren von 
der Anspruchsentstehung an. Ausgenommen von vorgenannter Regelung sind jedoch 
Schadensersatzansprüche des Auftraggebers, für welche wir gemäß Ziffer 9.1 
unbeschränkt haften; solche (ausgenommenen) Schadensersatzansprüche verjähren nach 
den gesetzlichen Regelungen. 
10. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
10.1 Im Falle der Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen wird die Gültigkeit der Allgemeinen Geschäftsbedingungen im 
Übrigen dadurch nicht berührt. Die rechtsunwirksame Bestimmung ist so auszulegen, dass 
der mit ihr wirtschaftlich erstrebte Zweck möglichst nahe erreicht wird. 
10.2 Dem Auftraggeber ist bekannt, dass wir seine Daten speichern, jedoch nur unter 
Beachtung der gültigen Datenschutzbestimmungen verwenden.  
10.3 Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Murrhardt, soweit nicht gesetzlich zwingend etwas 
anderes vorgeschrieben ist. Wir sind berechtigt, den Auftraggeber an jedem sonst 
zulässigen Gerichtsstand zu verklagen. 
10.4 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen 
Warenkauf (CISG). 
 

Stand: 01.06.2021 


